
Verfassung

Artikel 142
Die Aufsicht über die Selbstverwaltung der Gemeinden und 

der Gemeindeverbände beschränkt sich auf die Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung und die Wahrung demokratischer Verwaltungs
grundsätze.

Artikel 143
Den Gemeinden und Gemeindeverbänden können von der Re

publik und den Ländern Aufgaben und die Durchführung von 
Gesetzen übertragen werden.

X. Ü b e r g a n g s  -  u n d  S c h l u ß b e s t i m m u n g e n
Artikel 144

Alle Bestimmungen dieser Verfassung sind unmittelbar gelten
des Recht. Entgegenstehende Bestimmungen sind aufgehoben. Die 
an ihre Stelle tretenden, zur Durchführung der Verfassung erfor
derlichen Bestimmungen werden gleichzeitig mit der Verfassung 
in Kraft gesetzt. Weitergeltende Gesetze sind im Sinne dieser 
Verfassung auszulegen.

Die verfassungsmäßigen Freiheiten und Rechte können nicht 
den Bestimmungen entgegengehalten werden, die ergangen sind 
und noch ergehen werden, um den Nationalsozialismus und Mili
tarismus zu überwinden und das von ihnen verschuldete Unrecht 
wieder gutzumachen.

Die vorstehende, vom Deutschen Volksrat unter Beteiligung des 
gesamten deutschen Volkes erarbeitete und am 19. März 1949 be
schlossene, vom Dritten Deutschen Volkskongreß am 30. Mai 1949 
bestätigte und durch Gesetz der Provisorischen Volkskammer vom 
7. Oktober 1949 in Kraft gesetzte Verfassung der Deutschen De
mokratischen Republik wird hiermit verkündet.
Berlin, den 7. Oktober 1949

Der Präsident der Provisorischen Volkskammer 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Dieckmann


